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jjo, Stebtter îbesnn

8 ';Reg =Baumeifter ^itipp, (Sffen UmfaEoerhüiung
9 Dberbaurat SRaljlfe, Berlin §auSfchroamm

10 iftargeS, Kupferbreh SRob. fßutftechttif
11 ®r. SReqer, ©uiSburg ©hermoSbau

3eit unb 0rt biefet Jadfoorträge roerben bemnähft
befannt gegeben unb ftnb im Büro bet BauauSfteEung
@ffen, ©lücfaufhauS, dimmer 12 p erfahren. ®et ge=

meinfhaftliche Befudj ber AuSfteOung non 33 et banben
unb Vereinen roirb jtoedEmä|ig bort angemelbet, bamit
gegebenenfaES Verträge unb Befichtigungen befonberen
äßünfdfjen gemäf} geregelt roerben.

Itolkswirtscftaft.
©te 0ttboenttontetunß Der gecpllbungiûttftaltêtt

öurä) ben ©unb. ®aS eibgenßffifc!)e BolfSrofctfchaftS*
bepartement bringt ben KantonSregierungen burd) KreiS*
f(|reiben pr Kenntnis, ba| bie ©uboentionSgefudje bet
auf einen BunbeSbeitrag für bas Betriebêjahr 1925/26
bejio. 1926 anfpsucherhebenben Anftalten für baS ge=

roerblidje, inbufirtefle, faufmänntfehe unb lanbroirtfdjaft*
licfje BitbungSroefen fpäteftenS bis put 15. Augufi 1925
etnjuretc|en ftnb.

®aS ©epartement gebenît bem BunbeSrate im Bor*
anf^Iag für bas Jahr 1926 für ben BunbeSbeitrag an
ble beruflichen unb hau§roirtfcï)aftlid)eii BilbungSanftal*
ten einen 9Raçimalànfatf »on 40 ißrojent ber anbetroei*
tigen Seiträge (nad) Ibpg ber nirfjt anrechenbaren Aue*
gaben) ju unterbreiten. Äaufmännifdje Jortbilbsi«gSfch«=
len oon Vereinen tonnen pro 1925/26 bezieh«ngSroetfe
1926 einen foldjen non 50 fßrojent be§ anrechenbaren
unb nid^t burch ©djulgelber gebeerten Ausgaben in ben
Soranfcflag aufnehmen. ©iefe ©ä^e oon 40 bis 50 %
bürfen nur oon Anftalten beanfprucht roerben, bie ben

übrigen Kontribuenten teine SMjrleiftungen pmuten unb
audj nicht neue ©innahmequeEen erfdjliehen fönnen. ©le
Befd)luhfaffung beS BunbeSrateS unb ber BunbeSoer*
fantmlnng bleibt oorbehatten.

Jür bie temporären Jad)turfe tonnen im Maximum
im nädhften Jahr ebenfalls 40 ißrojent ber anderweitig
anrechenbaren Seiftungen als Seitrag in Xu§fict)t ge»

nommen merben, toobei bie Bedingungen befiedert blei*
ben, bafj bei SJieifterturfen für baS in ben |>änhen ber
Kursteilnehmer oerbleibenbe äftaterial teine ©uboention
beanfpruct)t toerben batf.

Abbau ber AuSfnijroerbote. ®ur<h Bundesrats*
befdEuh oom 30. Auguft 1918 mar grunbfätjtid) bie

Ausfuhr fämtlidjer äßaren oerboten morben. 3m Saufe
ber Seit hatte aber baS BolîSroirtfd)afiSbepartement für
fafi aEe äßaren unter Sorbehalt beS jeberjeitigen äßiber*
tuf§ aEgemeine AuSfuhrberoiEigungen erteilt unb bie

Ausfuhr ber übrigen äßaren durch Erteilung befonberer
SetoiEigungen geregelt, Eiun Ipt ber Bundesrat, toie
mitgeteilt roirb, jenen Befdjluh fotoeit aufgehoben, bajj
bie 3ln§fuhr aEer äßaren, roofür gegenwärtig eine aE=

gemeine AuSfuhrberoiEigung befielt (ausgenommen bie

ro|en §äute unb JeEe) endgültig freigegeben roirb,
fo bah alfo barauf nicht prücfgefommen merben fann.
Sie wenigen äßaren, beren Ausfuhr nodh befchräntt bleibt,
fwb im neuen Befd)luh auSbtücflid) genannt. @S h<w=
belt fich cor aEem um Sftohftoffe, bte unfere Jnbuftrie
brauet, nämlich "w roh« |)aute unb JeEe, AbfaEe ber
®fenbearbeitung (Jeil* und ©rehfpäne ufto.), Brudj? unb
Alieifen, ^abern (Sumpen) unb SERatulatur, fobann um
unbearbeitetes unb gemüujteS @o!b unb enblich um§arf=
täfe im ©inne beS neulich gefaxten SunbeSratSbef^luffeS

^ür bie rohen fpäüte unb fyeEe bleibt jmar bie biS=

ywtge aEgemeine Stusfuhrbero'tEigung befiehen, inbeffen

muh koch bie SRöglidjfeit oorhanben fein, barauf prüct=
pfommen. ®ie äluSfuhr ber übrigen oorgenannten äßaren
hingegen ift nach wie oor nur geftütyt auf eine für jebe
©enbung erforberli^e befonbete SemiEigung möglich,
bie rcie bisher für jpartfäfe bei ber Slbteilung für Sanb=
mirtfehaft unb für bie anberen äßaren bei ber fpanbelS;
abteilung (©eftion für @ln= unb Ausfuhr) beS eibge=
nöfftfdhen SoltSmirtfchaftSbepartementS nad|pfu^en ift.

dinfulrbef^tantangen »ttb ©tnrelfe frember lrbeit§=
lïûfte. ©em eben erfc|ienenen Jahresbericht beS Ser
banbeS f^meijerifchet ©chreinermeifter unb
ERöbelf abrifanten ift ein eingehenber 3iüctbli<f über
bie @infuhrbefdhräntüngen beigegeben. Jm §ln=
blicf auf ben beoorftehenben älbbau bet @lnfuhrbefchrän=
tungen forbert ber genannte Serbanb mit îtachbrud bie

freigäbe ber ©inreife tüchtiger IrbeitSfräfte
unb ermahnt ben fthtoeigerifdien ©emerbeoerbanb, ©fritte
p tun, bamit bte Abteilung für 3trbeitSnad)meiS beS

eibg. Arbeitsamtes unb auch kie eibgenöffif<|e Jrembem
polijei bie ©inreifebeftimmungen plünftig larger t)an'0=
haben. @S mirb bringenb oerlangt, bah bem freien in=
ternaitonalen ©üterauStaufdh auch ker freie AuStaufdh
ber ArbeitSlräfte folge, bamit fe rafeh wie möglich ein
ißreiSauSgleith auf bem internationalen SRarft fttattfinbe.
©er Jahresbericht biefeS SerbanbeS enthält reiches fia*
tiftifcheS SJtatetial unb gibt ein gutes Silb oon ber @nt=

roictlung beS fdhmeijerifdhen ©chreinergemerbeS.

®wöä»l$w«ea,
©er fchtoeijerifdje ©etoeröetcsg in Sßlen. ©er

fchmeijerifche ©etoerbeoerbanb hielt am 4. unb 5. Juli
feine JahreSoesfammlung in Saben ab unb oerbanb bamti
einen Sefuch ber bortigen Jnbufirie> unb ©emetbeauS»
fteßung ©er Jenlralpräfibent, SEationdrst ®r. ©fchumi,
kfprach in feinem ©röffnungSmort bte äiotmenbigteit
ber ©infuhrbefhrânîungen für manche ©eroerbe unb
ihren ©influh auf bie fc|meijerif^en ©jportinbuftrien,
fomte baS SBirtfchaftSabfommen mit ©entfchlanb. @r
fonftatierte, bah bie Befürchtungen mancher ©eroerbe
nach ben feiger feftgefteEten ©infuhrergebniffen nidEjt

zugetroffen haben. ®ie Bilbung be§ le^teS Jahr in Bern
unb Jnterlafen gegrünbeten internationalen SRittelftanbS*
bunbeS erroeife fid) als eine äiotmenbigfeit, mobei ber
jchroeizerife|e ©emerbeoerbanb aEerbtngS auch bie inner*
politifchen SERahnahmen nicht oernadhtäffigen bürfe.

Jahresbericht unb JahreSrechnung mürben genehmigt
unb fobann nah einem Sieferat oon älationalrat ®r.
0 b i n g a auf Antrag beS JentraloorftanbeS eine Etefo*
lution gutgeheifjen, meldge oont Borfieher beS eibgenöf*
jtfehen SoftbepartementS bie fofortige Éeoifton ber fürs*
lieh oon ber Dberpoftbireftion erlaffenen neuen Jßoftorb=

nung oerlangt, bie ftatt beS erroarteten SofttaçenabbaueS
eine neue Belaftung für |>anbel unb ©eroerbe bringe.

E.BECK
PIETERLEN bei Biel

TELEPHON No. 8

DACHPAPPE
HOLZZEttENT
KLEBEAASSE

à IS Zllnstr. schweiz. Haudw

No, Redner Thema

8 Reg-Baumeister Philipp, Essen Unfallverhütung
9 Oberbaurat Mahlte, Berlin Hausschwamm

19 Narges, Kupferdreh Mod. Putztechnik
11 Dr. Meyer, Duisburg Thermosbau

Zeit und Ort dieser Fachvorträge werden demnächst
bekannt gegeben und sind im Büro der Bauausstellung
Essen, Glückaufhaus, Zimmer 12 zu erfahren. Der ge-
meinschastliche Besuch der Ausstellung von Verbänden
und Vereinen wird zweckmäßig dort angemeldet, damit
gegebenenfalls Vorträge und Besichtigungen besonderen
ÄZünschen gemäß geregelt werden.

WKWttMM.
Die SuVventionierung der Fachbildungsanstalten

durch den Bund. Das eidgenössische Volkswirtschafts-
département bringt den Kantonsregierungen durch Kreis-
schreiben zur Kenntnis, daß die Subventionsgesuche der
aus einen Bundesbeitrag für das Betriebsjahr 1925/26
bezw. 1926 ansprucherhebenden Anstalten für das ge-
»verbliche, industrielle, kaufmännische und landwirtschaft-
liche Bildungswesen spätestens bis zum 15. August 1925
einzureichen sind.

Das Departement gedenkt dem Bundesrate im Vor-
anschlag für das Jahr 1926 für den Bundesbeitrag an
die beruflichen und hauswirtschaftlichEN Bildungsanstal-
ten einen Maximalansatz von 40 Prozent der anderwei-
tigen Beiträge (nach Abzug der nicht anrechenbaren Aus-
gaben) zu unterbreiten. Kaufmännische Fortbildungsschu-
len von Vereinen können pro 1925/26 beziehungsweise
1926 einen solchen von 50 Prozent des anrechenbaren
und nicht durch Schulgelder gedeckten Ausgaben in den

Voranschlag aufnehmen. Diese Sätze von 40 bis 50 °/o
dürfen nur von Anstalten beansprucht werden, die den

übrigen Kontribuenten keine Mehrleistungen zumuten und
auch nicht neue Einnahmequellen erschließen können. Die
Beschlußfassung des Bundesrates und der Bundesver-
sammlung bleibt vorbehalten.

Für die temporären Fachkmse können im Maximum
im nächsten Jahr ebenfalls 40 Prozent der anderweitig
anrechenbaren Leistungen als Beitrag in Aussicht ge-
nommen werden, wobei die Bedingungen bestehen blei-
den, daß bei Meifterkursen für das in den Händen der
Kursteilnehmer verbleibende Material keine Subvention
beansprucht werden darf.

Abbau der Ausfuhrverbote. Durch Bundesrats-
beschluß vom 30. August 1918 war grundsätzlich die

Ausfuhr sämtlicher Waren verboten worden. Im Laufe
der Zeit hatte aber das Volkswirtschaftsdepartement für
fast alle Waren unter Vorbehalt des jederzeitigen Wider-
rufs allgemeine Ausfuhrbewilligungen erteilt und die

Ausfuhr der übrigen Waren durch Erteilung besonderer
Bewilligungen geregelt. Nun hat der Bundesrat, wie
mitgeteilt wird, jenen Beschluß soweit aufgehoben, daß
die Ausfuhr aller Waren, wofür gegenwärtig eine all-
gemeine Ausfuhrbewilligung besteht (ausgenommen die

rohen Häute und Felle) endgültig freigegeben wird,
so daß also darauf nicht zurückgekommen werden kann.
Die wenigen Waren, deren Ausfuhr noch beschränkt bleibt,
find im neuen Beschluß ausdrücklich genannt. Es hau-
delt sich vor allem um Rohstoffe, die unsere Industrie
braucht, nämlich um rohe Häute und Felle, Abfälle der
Neubearbeitung (Feil- und Drehspäne usw.), Bruch- und
Alleisen, Hadern (Lumpen) und Makulatur, sodann um
unbearbeitetes und gemünztes Gold und endlich um Hart-
läse im Sinne des neulich gefaßten Bundesratsbeschlusses.

Für die rohen Häute und Felle bleibt zwar die bis-
herige allgemeine Ausfuhrbewilligung bestehen, indessen
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muß doch die Möglichkeit vorhanden sein, darauf zurück-
zukommen. Die Ausfuhr der übrigen vorgenannten Waren
hingegen ist nach wie vor nur gestützt auf eine für jede
Sendung erforderliche besondere Bewilligung möglich,
die wie bisher für Hartkäse bei der Abteilung für Land-
wirtschaft und für die anderen Waren bei der Handels-
abteilung (Sektion für Ein- und Ausfuhr) des eidge-
nöfsischen Volkswirtschaftsdepartements nachzusuchen ist.

Einfuhrbeschränkungen snd Einreise fremder Arbeits-
kkäfte. Dem eben erschienenen Jahresbericht des Ver-
bandes schweizerischer Schreinermeister und
Möbelfabrikanten ist ein eingehender Rückblick über
die Einfuhrbeschränkungen beigegeben. Im Hin-
blick auf den bevorstehenden Abbau der Einfuhrbeschrän-
kungen fordert der genannte Verband mit Nachdruck die

Freigabe der Einreise tüchtiger Arbeitskräfte
und ermahnt den schweizerischen Gewerbeverband, Schritte
zu tun, damit die Abteilung für Arbeitsnachweis des
eidg. Arbeitsamtes und auch die eidgenössische Fremden-
Polizei die Einreisebestimmungen zukünftig larger Hand-
haben. Es wird dringend verlangt, daß dem freien in-
ternationalen Güteraustausch auch der freie Austausch
der Arbeitskräfte folge, damit so rasch wie möglich ein
Preisausgleich auf dem internationalen Markt stattfinde.
Der Jahresbericht dieses Verbandes enthält reiches sta-
tistisches Material und gibt ein gutes Bild von der Ent-
Wicklung des schweizerischen Schreinergewerbes.

MV»»«««.
Der schweizerische Gewerbetag in Baden. Der

schweizerische Gewerbeverband hielt am 4. und 5. Juli
seine Jahresversammlung in Baden ab und verband damti
einen Besuch der dortigen Industrie- und Gewerbeaus-
stellung Der Zeniralpräsident, Nationalrat Dr. Tschumi,
besprach in seinem Eröffnungswort die Notwendigkeit
der Einfuhrbeschränkungen für manche Gewerbe und
ihren Einfluß aus die schweizerischen Exportindustrien,
sowie das Wirtschaftsabkommen mit Deutschland. Er
konstatierte, daß die Befürchtungen mancher Gewerbe
nach den seither festgestellten Einfuhrergebnissen nicht
zugetroffen haben. Die Bildung des letztes Jahr in Bern
und Jnterlaken gegründeten internationalen Mittelstands-
bundes erweise sich als eine Notwendigkeit, wobei der
schweizerische Gewerbeverband allerdings auch die inner-
politischen Maßnahmen nicht vernachlässigen dürfe.

Jahresbericht und Jahresrechnung wurden genehmigt
und sodann nach einem Referat von Nationalrat Dr.
O din g a auf Antrag des Zentralvorstandes eine Reso-
luüon gutgeheißen, welche vom Vorsteher des eidgenös-
fischen Postdepartements die sofortige Revision der kürz-
lich von der Oberpostdirektion erlassenen neuen Postord-
nung verlangt, die statt des erwarteten Posttaxenabbaues
eine neue Belastung für Handel und Gewerbe bringe.
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— ®ie 3ahrelüetfammlung fell in ©larul,
roo, ebenfalls eine fantonale ©eroerbeaulftellung oorbe=

leitet roirb, ftattfinben.
31m ©onntagntorgen begann bie ^Beratung aber ben

nom 3entraloorftanb ausgearbeitete« ©ntroürf p einem

Sunbelgefet} über berufliche 9luSbilbung, ber ge=

genübet bemjenigen bei eibgenÖffif^en Irbeitlamtel roe»

fentlidhe 3lbänbetungen enthält. @8 referierten abfc|nitt§=
roeife ®r. Sfcl)umi unb bie ®ireltionlmitglteber iRiggli
(DIten), bie Waiionalräte ®r. Obinga unb Surer unb
®r. ©agianut (3üri<h).

®ie ©intretensfrage mürbe bejaht, nadfbent -Ratio»

nalrat ©firmer ben Sorbehalt begrünbet-tjatte, baff
bie Mitarbeit ber Serufloetbänbe bei lulfüfjrung unb
Inroetibung ber Weglemente gefiebert unb ba| arte!) ber

©dph bei ©eroerbebetriebel halb in einem groeiten Sun»
belgefetj geregelt merben foüe. Über bie grage, ob unter
„Serufloerbättben" nur bie ber Irbeitgebet ober auch bie

ber Irbeitnehmer p oeifiehen feien, eniftanb eins be=

lebte ®ilfuffion. SReSpere Ibänberunglanträge mürben
abgelehnt unb mit roentgen Irtberüngen bie oom 3®"'
traloorfianb oorgefchlagette Raffung beibehalten, fo j. Si.
ein roonad) mit ber SoUfährigleit bie Pflicht
pnt SefudEfe ber gortbilbunglfdhule erlif^t. 3m 316=

fd^nitte „Sunbelbeitrüge" foflen euch ^Berufsberatung
unb Sehrfteflenoermitilung, foroie bie haulroirtfc|aftttdhe
Silbung eingefdfloffen werben.

3«m ©djluffe mürbe ber Vorlage einmütig pgeftimmt.
®er ®ire!tor bei eibgenßffifchen Irbeitlamtel, fperr

iß fift er, banïte pm ©äfluffe namenl bel Solflroirt»
fçhaftlbepartementl für bie 9Ritarbett bei fdhroeijetifdhen
©eroerbeoetbanbel an ber etbgenoffifdjen ©eroerbegefeh-
gebung, bem an biefer Slrbeit ein Çaupioetbienfi p»
ïomme. ®te roeiteren jmei ®ra!tanben würben roegen
oorgerüdtter 3®ft oerfdhoben unb einige Intrüge beë ®e*
roerbeoereinl Söafelftabt betreffen'!) 3lner!ennung non
SretStatifen unb ©ubmtffionlroefen bem 3®"ttaloorfianb
überroiefen.

9Rit einem Sanfett im 9lulfteflungSreftaurant fctilof?
bie arbeitsreiche Sagung.

Ittfunget» unb gortbU&ungSfurfe U« bie autogene
SRetaflhearfieitung. (©ingef.) ®er nächfte ©cfjmeifjer»
furl ber lutogen»@nbrei 31.--©. in Jorgen, a) für

3lnfünger, b) für gortgefdhrittene, roirb abgehalten oottt
13. bis 15. 3uli. ©I roirb mit Apparaten oerfdhle»

bener ©xjfteme unb ®iffou§ gefc|roeif}t. ludh roirb ble

eleltrifd^e Sidhtbogenfdfjroeifiüng oorgeführt. 3lflfäöige 3n=

terèffenten werben auf biefen Surf aufmerffam gemacht
unb ftnb gebeten, fich fofort anpmetben. ®ie Seib

nehmerp|l roirb im 3^teref|e ber Teilnehmer befi|rän!{,
fo baff nur fofortige Slnmelbungen berüäftcf)tigt werben

fpnnen. Serlangen @ie bal Programm.
©djroetjerifche Unfalioerfitherungäanftalt. 3afü®§*

beriet unb 3ah*®§*®<hsuttig 1924 finb burdS) ben

SerroaltungSrat genehmigt roorben, ®ie Ibreäpung über

bie obligatorilye Serficherung ber SBetrieb§=
Unfälle oer^eidpet an ißrämleneinnahmen 37,79 SDRill.

granlen (35,14 9Rifl. gr.), an ©rträgen ber Kapitalien
6,4 9Rifl. gr. (5,6 MB. gr.). ®ie Serfitherungl«
leiftungen belaufen ftdh für Solpentfdhäbigunge« auf
9,92 3Rtß. 3r. (9,18 SRiß. gr.), für .©eiltoften auf 7,11
3Riß. gr. (6,65 9Riß. gr.), für Kenten unb Kapitalab*
ftnbungen auf 6,32 9Rifl. gr. (5,54 SRifl. gr.). ®er 3ln<

teil an ben 33erroaltungêïoften -macht 2,87 9Rifl. gr.
auf (2,19 9Riß. gr.). 3ln ben ißrämtenreferoefonbf roer<

ben 1,2 9Rifl. gr. überroiefen (1,4 9Rifl, gr.) unb an ben

orbentltchen fReferoefonbf 1,13 9Riß. gr. (1,05 9Rifl. gr.).
Sei ber 93erfidS)etung ber 9ti^tbetrieb§unfälle

ergeben ftdh folgenbe ©nnahmepoften : Serft%rung§<
Prämien 13,91 9Ritt. gr. (11,34 9Wifl. gr.), »nteil an

©rträgen ber Kapitalien 2 9Rifl. gr. (1,75 9Rifl. gr.). ®ie

lufgabenrechnung oerjeidhuet an Serfi^erungflei»
ftungen: Sohnentfdhäbigungen 2,91 9Rifl. gr. (2,74
9Rifl. gr.), §eilfoften 2,12 9Rifl.gr. (2,03 3JIUL gr.). Wem

ten unb Kapitalabftnbungen 2,06 9Rip. gr. (1,78 9Rtfl. gr.).
Sn ben fßrämienrefetoefonbf roerben 600,000 gr., an
ben 3lu§gtetcpfonb§ 1 9Rifl. gr. unb an ben orbentltchen
Weferoefonbf (inll. Wüclph^"9) 751,355 gr. überroiefen.
®er Inteil an den Serroaltungffoften ftellt ftdh auf
1,15 9Rifl. gr. (10,5 9Rifl. gr.).

®ie ®treftion hat bem Sßerroaltung§rat beantragt,
angeflehte bei günftigen Ibfdhluffel ber Serfisherung
ber Setrieblunfälle, ben Setrieben eine fßrä'
mienrüdoergütung in ber^öheoon 10 fßroient ber

Setrleblunfaflprämien für bal 3<*h* 1924 p leiften. ©ie

erachtete biefe 9Ra^nahme empfehlen p bürfen, obrooht
ber am 1. 3anm« 1925 in Kraft getretene neue fßreb

mtentarif bei phtï®^#®« Klaffen neue Webuïtionen ber

ißrämienfähe brachte. ®er Serroaltunglrat hat bem In»
trage ber ©ireftion pgeftimmt.

und Modelle
zur Fabrikafioritadelloser

Zemenfwaren.

J.6raberêiCft
Maschinenfabrik

Winterfhur-Velttieim

Anerkannt einfach
aber praktisch
zur rationellen Fabrlka-
lion unentbehrlich.
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-- Die nächste Jahresversammlung soll in Glarus,
wo ebenfalls eine kantonale GeWerbeausstellung vorbe-
reitet wird, stattfinden.

Am Sonntagmorgen begann die Beratung über den

vom Zentralvorstand ausgearbeiteten Entwurf zu einem

Bundesgesetz über berufliche Ausbildung, der ge-
genüber demjenigen des eidgenössischen Arbeitsamtes we-
sentliche Abänderungen enthält. Es referierten abschnitts-
weise Dr. Tschumi und die Direktionsmitglieder Niggli
(Ölten), die Nationalräte Dr. Odinga und Kurer und
Dr. Cagianut (Zürich).

Die Eintretensfrage wurde bejaht, nachdem Ratio-
nalrat Schirm er den Vorbehalt begründet hatte, daß
die Mitarbeit der Berufsverbände bei Ausführung und
Anwendung der Réglemente gesichert und daß auch der
Schutz des Gewerbebetriebes bald in einem zweiten Bun-
desgesetz geregelt werden solle. Über die Frage, ob unter
„Berufsverbänden" nur die der Arbeitgeber oder auch die

der Arbeitnehmer zu verstehen seien, entstand eins be-

lebte Diskussion. Mehrere Abänderungsanträge wurden
abgelehnt und mit wenigen Änderungen die vom Zen-
tralvorstand vorgeschlagene Fassung beibehalten, so z. B.
ein Zusatz, wonach mit der Volljährigkeit die Pflicht
zum Besuche der Fortbildungsschule erlischt. Im Ab-
schnitte „Bundesbeiträge" sollen auch Berufsberatung
und Lehrstellenvermittlung, sowie die hauswirtschaftliche
Bildung eingeschlossen werden.

Zum Schlüsse wurde der Vorlage einmütig zugestimmt.
Der Direktor des eidgenössischen Arbeitsamtes, Herr

Pfist er, dankte zum Schlüsse namens des Volkswirt-
schaftsdepartements für die Mitarbeit des schweizerischen
Gewerbeverbandes an der eidgenössischen Gewerbegesetz'
gebung, dem an dieser Arbeit ein Hauptverdienst zu-
komme. Die weiteren zwei Traktanden wurden wegen
vorgerückter Zeit verschoben und einige Anträge des Ge-
werbevereins Baselstadt betreffend- Anerkennung von
Preistarifen und Submissionswesen dem Zentralvorstand
überwiesen.

Mit einem Bankett im Ausstellungsrestaurant schloß
die arbeitsreiche Tagung.

»«WAS«.
Anfänger- «nd Fortbildungskurse für die autogene

Metallbearbeitung. (Einges.) Der nächste Schweißer-
kurs der Autogen-Endreß A.-G. in Horgen, s) für

Anfänger, d) für Fortgeschrittene, wird abgehalten vom
13. bis 15. Juli. Es wird mit Apparaten verschie-

dener Systeme und Dissous geschweißt. Auch wird die

elektrische Lichtbogenschweißüng vorgeführt. Allfällige In-
Leressentm werden auf diesen Kurs aufmerksam gemacht
und sind gebeten, sich sofort anzumelden. Die Teil-
nehmerzahl wird im Interesse der Teilnehmer beschränkt,

so daß nur sofortige Anmeldungen berücksichtigt werden
können. Verlangen Sie das Programm.

Schweizerische UnfsllvsrsichsrUNgsanstKlt. Jahres-
bericht und Jahresrechnung 1924 sind durch den

Verwaltungsrat genehmigt worden. Die Abrechnung über

die obligatorische Versicherung der Betriebs-
Unfälle verzeichnet an Prämieneinnahmen 37,79 Mill.
Franken (35,14 Mill. Fr.), an Erträgen der Kapitalien
6,4 Mill. Fr. (5,6 Mill. Fr.). Die Versicherungs-
leistun g en belaufen sich für Lohnsntschädigungen auf
9.92 Mill. Fr. (9,18 Mill. Fr.), für Heilkosteu auf 7,11

Mill. Fr. (6,65 Mill. Fr.), für Renten und Kapitalab-
sindungen auf 6,32 Mill. Fr. (5,54 Mill. Fr.). Der An-
teil an den Verwaltungskosten macht 2,87 Mill. Fr.
aus (2,19 Mill. Fr.). An den Prämienreservefonds wer-
den 1,2 Mill. Fr. überwiesen (1,4 Mill. Fr.) und an den

ordentlichen Reservefonds 1,13 Mill. Fr. (1,05 Mill. Fr
Bei der Versicherung der Nichtbetriebsunfälle

ergeben sich folgende Einnahmeposten: Versicherungs-
Prämien 13,91 Mill. Fr. (11,34 Mill. Fr.). Anteil an

Erträgen der Kapitalien 2 Mill. Fr. (1,75 Mill. Fr.). Die

Ausgabenrechnung verzeichnet an Versicherungslei-
stungen: Lohnentschädigungen 2,91 Mill. Fr. (2,74
Mill. Fr.), Heilkosten 2,12 MM. Fr. (2.03 MM. Fr.). Ren-

ten und Kapitalabfindungen 2,06 Mist. Fr. (1,78 Mill. Fr.).
An den Prämienreservesonds werden 600,000 Fr., an
den Ausgleichsfonds 1 Mill. Fr. und an den ordentlichen
Reservefonds (inkl. Rückzahlung) 751,355 Fr. überwiesen.
Der Anteil an den Berwältungskofien stellt sich auf

1,15 MM. Fr. (10,5 MM. Fr.).
Die Direktion hat dem Verwaltungsrat beantragt,

angesichts des günstigen Abschlusses der Versicherung
der Betriebsunfälle, den Betrieben eine Prä-
mienrückvergütung in der Höhe von 1V Prozent der

Betriebsunsallprämien für das Jahr 1924 zu leisten. Sie

erachtete diese Maßnahme empfehlen zu dürfen, obwohl
der am 1. Januar 1925 in Kraft getretene neue Prä-
mientarif bei zahlreichen Klassen neue Reduktionen der

Prämiensätze brachte. Der Verwaltungsrat hat dem An-

trage der Direktion zugestimmt.
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